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oder des andern Theils der Geſellſchaft zu befoͤrdern , den

Jammer und das Elend , in welche die Vernichtung der7
Schuld die Glaͤubiger ſtuͤrzt , über einen großen Theil der

Geſellſchaft verbreiten , die Production in ihrem ganzen

zuſammenhaͤngenden Getriebe zerrütten , Kapitalien zer —

nichten , Kraͤfte unbrauchbar , das Volk aͤrmer machen ,

und die Macht des Staates in ſeinen Grundfeſten erſchuͤttern

Nur allmaͤhlig wuͤrde es moͤglich werden , aus den Truͤmmern

ein neues Gebaͤude des Gluͤcks und des Wohlſeyns wieder

aufzubauen

Verſpraͤche die ferne Zukunft roͤßere Feſtigkeit des

Baues und eine wohlthaͤtigere Vertheilung des Reichthums unter

die einzelnen Kläͤſſen der Geſellſchaft ; ſo waͤre durch einen

Act der Ungerechtigkeit und durch das Ungluͤck des gegen —

waͤrtigen Geſchlechts ein Erfolg zu theuer erkauft , der durch

minder ſchmerzliche Anſtrengungen , ſelbſt unter vortheil

haftem Einfluß auf die Production und Bevoͤlkerung ſich

erreichen laͤßt. So zeigt ſich auch hier , wie in allen Ver —

haͤltniſſen , daß der beſte und ſicherſte Weg zur Befoͤrderung
des allgemeinen Nutzens der Weg iſt , den das Recht und

die Moral einzuſchlagen gebieten

44.

Ueber den Einfluß auswärtiger Staatsſchulden und deren Tilgung
auf die ökonomiſche Lage des ſchuldenden und des creditirenden

Landes .

Wir haben bisher den Einfluß der Staatsanlehen und

hoher Staatsſchulden auf den oͤkonomiſchen Zuſtand der

Laͤnder vorzuͤhlich unter der Vorausſetzung betrachtet , daß

Darleiher und Glaͤubiger dem Staate angehoͤren, dem

ſie ihre Kapitalien anvertrauen . Die Verſchiedenheit der

Wirkung inlaͤndiſcher und aus waͤrtiger Anlehen iſt

einleuchtend . Indem jene , ohne das Nationaleinkommen im
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Ganzen zu vermindern , eine andere Vertheilung deſſelben
unter die Staatsglieder bewirken , tragen dieſe einen Theil
dieſes Einkommens auf das Ausland uͤber, wo es der Be —

ſteuerung der ſchuldenden Regierung entzogen bleibt , und
in ſeiner Verzehrung unter mannigfaltigen Formen durch
die Abgaben getroffen wird , welche die Regierung des Glaͤu —

bigers erhebt . Dieſes übertragene Einkommen kann in dem

ſchuldenden Lande die Kapitalgewinnſte repraͤſentiren , welche

diejenigen Productiv - Kapitalien deſſelben abwerfen , die zur
Beſtreitung des auſſerordentlichen Aufwandes , zur Zeit des

Darlehens , ihrer Beſtimmung haͤtten entzogen werden muͤſſen,
oder als neue Anhaͤufungen jenem Aufwande haͤtten gewidmet
werden koͤnnen . Nicht leicht werden Anlehen an das Aus —
land dem darleihenden Lande Kapitalien entziehen , die bereits

ihre Anwendung in der Production gefunden .
Wenn ſie aber oft ſolche neue Anhaͤufungen hinwegnehmen ,

welche dieſe Anwendung haͤtten finden moͤgen, ſo koͤnnen

neue Kapitalien , die ohne einen ſolchen Abfluß nicht ge⸗
ſammelt worden waͤren , die Luͤcke wieder ausfuͤllen, oder

der Reiz eines hohen auswaͤrtigen Zinsfußes vermehrte An —

haͤufungen zu Darlehen an das Ausland hervorrufen . In

dieſem Falle erwirbt das darleihende Land ein Einkommen

das ohne jene Anlagsgelegenheit nicht entſtanden waͤre.

So wie die , im Auslande erhobenen Kapitalien zur Be⸗

ſtreitung auſſerordentlicher Beduͤrfniſſe den productiven Arbei⸗

ten des entlehnenden Landes zur Zeit des Darlehens keinen

Abbruch thun , ſo gewaͤhrt auch die durch Steuern erzwungene

Anhaͤufung von Kapitalien zur Tilgung der Anſpruͤche aus⸗

waͤrtiger Glaͤubiger, in dem ruͤckzahlenden Lande , keine Ver⸗

mehrung des Angebots von Kapitalien zu productiven

Zwecken . Da eine ſolche erzwungene Anhaͤufung zum Theil

an die Stelle der freiwilligen tritt , wenigſtens die Faͤhigkeit
hiezu immer vermindert ; ſo kann die Tilgung einer aus⸗
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waͤrtigen Schuld dem natuͤrlichen Anwachſen des Productiv —

Kapitals in ruhigen Zeiten , bis zu dem Umfang , in welchem

die Production den Zuwachs aufzunehmen faͤhig waͤre, leicht

hinderlich werden .

Waͤre aber die Moͤglichkeit gegeben , durch Steuern jaͤhrlich

ein groͤßeres Kapital zu ſammeln , als die Production des

eigenen Landes mit Vortheil aufzunehmen vermoͤchte ; ſo

wuͤrde die Tilgung der auswaͤrtigen Schuld gleich einer

guͤnſtigen Anla heit wirken . Selten wird aber dieſe

Wirkung eintreten , weil in der tur Laͤnder , welche

an Kapitalien aͤrmer ſind , vom Auslande talien er⸗

halten . Dagegen können die reichern Laͤnder , welche bedeu —

tende Kapitalien in auswaͤrtigen § ſtehen haben , durch

raſchere H hlungen einen Zufluß von Kapitalien er —

halten , der das Beduͤrfniß der Production uͤberſteigt .

In all dieſen Beziehungen iſt aber der Umſtand von

weſentli em Einfluß , daß der Uebertrag der Kapitalien von

einem Lande zum andern und deren Zuruͤckſtroͤmen nicht

von den unmittelbaren Transactionen zwiſchen der Finanz⸗

verwaltung und den auswaͤrtigen ern abhaͤngt . Die

Regierung kann im eig Anlehen erheben , wozu

das Ausland , mittelſt Ankaufs der Fonds , die Kapitalien liefert ;

ein auswaͤrtiges Anlehen kann zuruͤckgezahlt werden , aber

der fremde Glaͤubiger uͤckerhaltenen Kapitalien

zum Ankauf von andern Fonds deſſelben Landes .

Nun haͤngt aber die Neigung zu einem Uebertrag von

Kapitalien von einem Lande zum andern , wie wir geſehen ,

von dem Reize ab , den die Verſchiedenheit des Zinsfußes

gewaͤhrt , ſo weit derſelbe nicht durch den geringern Grad des

Vertrauens oder durch Umſtaͤnde , welche die freie Communica —

tion gefaͤhrden , geſchwaͤcht oder aufgehoben wird . Da nun

unguͤnſtige politiſche Conjuncturen in der Regel das Ver —⸗

trauen des Auslaͤnders in hoͤherm Grade ſchwaͤchen , und
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die ernſtliche Beſorgniß der Unterbrechung der friedlichen
Verbindung mit einem andern Lande eine Abneigung gegen
die Anlage von Kapitalien in deſſen Fonds bei auswaͤr⸗

tigen Kapitaliſten hervorbringen muß ; ſo iſt es klar ,
daß , in der Regel , waͤhrend der Periode des Friedens , den

kapitalaͤrmern Laͤndern, durch den Ankauf ihrer Fonds ,
mehr Kapitalien zuſtroͤmen , und in Zeiten des Krieges
ihnen das Auslan weniger leicht Hilfe leiſtet , vielmehr
haͤufig die denſelben uͤberlaſſenen Kapitalien wieder zuruͤck⸗
zieht . Daher wird , waͤhrend der Dauer eines allgemei⸗
nen Krieges , ſich eine groͤßere Verſchiedenheit
des Zinsfuß es der oͤffentlichen Fonds verſchiedener Laͤn—

der offenbaren , nach Herſtellung des Friedens aber eine

Neigung zur Ausgleichung eintreten . Laͤnder , welche eine

bedeutende oͤffentliche Schuld beſitzen , deren Kapitalien ſich
zum en Theil in den Haͤnden der Kapitaliſten eines

daher ſo⸗kapitalreichern andern Landes befinden ,

bald die Beſo

Production , und zunaͤchſt ihren Handel , mit dem Verluſte 45
eines bedeutenden Kapitals bedroht ſehen . Sie werden den

Abfluß deſſelben um ſo ſchmerzlicher empfinden , wenn zu⸗

gleich , wie es gewoͤhnlich geſchieht , eine Nachfrage nach

itiſcher eintritt , ihre

Kapitalien zur unproductiven Verzehrung hinzutritt . Der

Verkauf der Fonds , welche fremdes Eigenthum waren „ wird8 4 0 9
unter ſolchen Umſtaͤnden den Zinsfuß erhoͤhen , und den

Werth der Staatseffecten bedeutend vermindern . Ob aber

das ſchuldende Land dadurch gewinne , daß die fremden

Glaͤubiger wohlfeil verkaufen muͤſſen , haͤngt von den Preiſen
beim urſpruͤnglichen Ankaufe ab. Folgte dieſer unmittelbar auf

eine fruͤhere Kriegsperiode ; ſo kann das abfließende Kapital
das urſpruͤnglich dargeliehene erreichen und ſelbſt uͤberſteigen .

Wenn dagegen die Kapitalanlagen in den fremden Fonds
nur allmaͤhlig in der Periode des ſucceſſiven Sinkens des
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Zinsfußes geſchahen , und die Verkaͤufe , in Folge von Ereig —

niſſen der erwaͤhnten Art , beſchleunigt werden ; ſo kann

das ſchuldende Le

Kapital zu 1

ein geringeres

erhielt , waͤhrend

die auswaͤrtigen Glaͤubiger eine Entſchaͤdigung fuͤr ihren Ver —

luſt in den hoͤhern Zinſen finden , die ſie fuͤr die Dauer der

Anlage bezogen , und welche ſie urſpruͤnglich zum Kapital

uͤbertrag beſtimmten .

Der Umſtand aber , daß die Zinſen , welche an das

n al⸗Einkommen effectiv

vermindern , und daß beim Heranne r Stuͤrme

ein Abfluß von Kapit

droht , vermehrt fuͤr ſolche

＋ △

Piidlier

Beruͤhrung mit andern ſtehen , wo die Kapitalien wohlfeiler

ſind , jedenfalls den nachtheiligen Einfluß , welche eine

beſtehende hohe St auf den oͤkonomiſchen Zuſtand

des Landes auszuuͤben vereigenſchaftet iſt .

Einfluß der Staats ulden 1 del inern politiſchen Zuſtand und

die Verwaltung der Länder , und der Anlehensſyſtem if die poli
Mgſtiſchen Verhältniſſe der Völker untereinander

Die Erfahrung lehrt , daß unter innern politiſchen Stuͤrmen ,

im Zuſtande der Anarchie und der Verwirrung , keine Art

von Eigenthum geſichert , jeder Reichthum bedroht iſt . So

wie daher der Staat alles Eigenthum garantirt und ſchuͤtzt;

ſo findet wiederum die beſtehende Ordnung in den Intereſſen ,

die ſich an das Eigenthum knuͤpfen , eine Stuͤtze . Sind aber

die Rechte der Staatsglaͤubiger , unter innern politiſchen Um —

waͤlzungen , nicht mehr , als jedes andere Eigenthum gefaͤhrdet ,

iſt nicht das Intereſſe der Staatsglaͤubiger inniger und feſter

an die beſtehende Ordnung geknuͤpft , und erhaͤlt dieſelbe
durch eine bedeutende oͤffentliche Schuld deßhalb nicht ver —
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